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EINFÜHRUNG

UND

BEGRÜSSUNG
Wir freuen uns, daß Sie, liebe Leserin und lieber Leser, Interesse an unserem Verein, dem AKRM haben bzw. bereits Mitglied geworden sind.  Das Leben miteinander ist nicht immer ganz problemlos.  Lassen Sie uns also gemeinsam versuchen, das Miteinander einfacher zu gestalten.  Konflikte und Meinungsverschiedenheiten wird es immer geben; wohl sollte man sich aber bemühen, diese in einer sachlichen Atmosphäre zu behandeln und zu lösen und dem Andersdenkenden mit Toleranz und Respekt zu begegnen.

Ein Verein lebt durch seine Mitglieder und Freunde und sollte so unkompliziert als irgend möglich gestaltet sein.  Doch hat dies seine Grenzen an Punkten, die für den Verein und seinen Bestand wesentlich sind.  Hier müssen Regeln geschaffen werden, die Reibungspunkte durch klare Definitionen erst gar nicht aufkommen lassen oder zumindest möglichst klein halten.  All dies versucht das vorliegende Werk zu erreichen, das nicht nur die Satzung, sondern auch alle anderen Spielregeln eines Katzenvereins beinhaltet.

Wir hoffen, dass Ihr Interesse am AKRM nach der Lektüre zumindest noch ebenso groß wie vorher ist und wünschen Ihnen, ob Mitglied oder Interessent, alles Gute und viel Spaß bei unserem gemeinsamen Hobby, den Katzen.

Bei allen Fragen über Katzen und deren Haltung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  Unsere Anschriften und die Telefonnummern, unter denen wir erreichbar sind, finden Sie auf der nächsten Seite.

Allgemeine Katzenfreunde

Rhein-Main e.V.

Der Vorstand

Stand 27.01.01                               
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VEREINSVORSTAND

1. Vorsitzende:      Gisela Breitenberger 

Golfstraße 11                         





65207 Wiesbaden





Tel.: 06122-2189





Fax: 06122-939822 





e-mail: Gisela.Breitenberger@gmx.de

2. Vorsitzender:     Thomas Anthes                  

Erbacherstraße 2




64739 Höchst im Odenwald




Tel.: 6163-938572




e-mail: Thomas@Anthes24.de

Zuchtbuch:           Monika Birnbaum-Deichsel
             Talstraße 74






69198 Schriesheim







Tel.: 06203-692417







e-mail: Monika.Birnbaum@web.de

Kassenwart:            Gabriele Andino


Blücherstraße 24





68623 Lampertheim




Tel: 06206-52535





Fax: 06206-52535
Schriftführer          Christina Hörner-Knapp
             Bürgermeister-Reichenbach-Straße 15





68519 Viernheim





Tel.: 061204-1553
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 Einführung und Begrüßung

ALLGEMEINE

REGELUNGEN

1.
Mitgliederwerbung
Wirbt ein Mitglied des AKRM ein neues Mitglied, so erhält es eine Bonusgutschrift in Form eines Gutscheins.  Dieser Gutschein kann mit einer Leistung des Vereins (Stammbaum, Meldegeld etc.) verrechnet werden.  Der Gutschein wird von der Geschäftsstelle ausgestellt, wenn der erste Jahresbeitrag und die einmalige Aufnahmegebühr auf dem Konto des Vereins eingegangen sind.

2.
Arbeitsstunden

In der Mitgliederversammlung vom 12.  Februar 1994 wurde der Beschluß vom 17.  August 1991, daß jedes Mitglied pro Jahr mindestens 5 Arbeitsstunden ableisten muß sowie der Strafbetrag für nicht geleisteter Stunden, gestrichen.  Stattdessen wurde der folgende Beschluß gefaßt:

Vorstandsmitglieder, Mitglieder des Sekretariats sowie der Chefsteward dürfen bei einer Ausstellung des AKRM e.V. eigene Katzen nicht zur Bewertung ausstellen (außer Konkurrenz ist möglich).  Als Ausgleich hierfür erhalten sie die Kosten für eine Katze an einem Tag für eine Ausstellung nach Wahl bis zur Höhe von 40.- DM erstattet.  Alle anderen Helfer erhalten, sofern es sich um Vereinsmitglieder handelt, einen Gutschein über 20.- DM zur Verrechnung mit einer Vereinsleistung.

3.
 Katzenbestand
In der Mitgliederversammlung vom 30.  Mai 1992 wurde beschlossen, die Katzenbestände der Mitglieder zu erfassen und ständig zu aktualisieren.  Hierzu wurden folgende Formulare entwickelt.

Erfassung des Tierbestandes (Form-Nr.: Tierbestand)
Änderung des Tierbestandes (Form-Nr.: Tierbestand (Änderung)
Bitte füllen Sie also nach Beitritt das Formular Tierbestand aus und senden es an unser Zuchtbuchamt (Adresse ist im Formular angegeben).  Das Formular Tierbestand (Änderung)füllen Sie bitte immer dann aus, wenn der ursprünglich angegebene Bestand sich ändert.  Auch dieses Formular senden Sie dann bitte an unser Zuchtbuchamt.

Stand: 27.01.01 
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Satzung

SATZUNG

1.
Name und Sitz des Vereins - Geschäftsjahr
Der Verein führt den Namen Allgemeine Katzenfreunde Rhein-Main (im folgenden AKRM genannt) .

Die Mitgliederversammlung hat 05.04.2003 beschlossen : Sitz des Vereines: Der Verein führt den Namen Allgemeine Katzenfreunde Rhein-Main e.V. und hat seinen Sitz in Wiesbaden. ( Im folgenden AKRM genannt)

eingetragener Verein (e.V.)
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.  Der Geschäftsbereich umfaßt die gesamte Bundesrepublik Deutschland.

2.
Zweck des Vereins
Der Verein hat den Zweck, die Zucht und Haltung von Katzen zu fördern und vor Mißhandlungen zu schützen.

Der Verein verfolgt durch selbstlose Förderung der Zucht und Haltung von Katzen sowie die Ausübung des allgemeinen Tierschutzes ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung.  Die Mittel des Vereins einschließlich etwaiger Überschüsse werden nur für den satzungsmäßigen Zweck des Vereins verwendet.

Er ist politisch und konfessionell neutral.

Der Vereinszweck soll durch folgende Mittel erreicht werden:

1
  Förderung der Zucht bestehender und neuer Rassen

2.
Führung eines Zuchtbuches und Erstellung von Abstammungsnachweisen

3.
Vermittlung von Jungtieren, Zuchtkatern und herrenlosen Katzen

4.
Organisation von Ausstellungen

5.
Ausbildung von Zuchtrichtern

6.
Förderung des allgemeinen Tierschutzes sowie tätige Mithilfe

7.
Weiterbildung der Mitglieder durch wissenschaftliche Vorträge und Informationen

8.
Veranstaltung von Vereinsabenden, die der Festigung zur Erreichung der o.g. Ziele dienen

3.
Mitgliedschaft
Mitglied kann jeder gut beleumdete Tier- bzw.  Katzenfreund werden.  Der Verein besteht aus Ehrenmitgliedern, ordentlichen Mitgliedern und Freundschaftsmitgliedern.

Personen, die sich in besonderem Maße Verdienste für den Verein erworben haben, können nur durch Beschluß der Mitgliederversammlung zu Ehrenmitgliedern ernannt werden.  Die Ehrenmitglieder haben die Rechte der ordentlichen Mitglieder.  Sie sind von der Beitragszahlung befreit.

Ein ordentliches Mitglied des AKRM kann in einem anderen deutschen oder ausländischen Katzenverein Freundschaftsmitglied sein.  Er darf von diesem Verein keine Ahnentafeln beziehen.

Stand: 05.04.2003                                                      
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  Satzung

Ein Mitglied eines anderen deutschen oder ausländischen Vereins kann Freundschaftsmitglied im AKRM werden.  Er kann jedoch beim AKRM keine Ahnentafeln beantragen.

4.
Rechte und Pflichten der Mitglieder

Alle Mitglieder haben das Recht, dem Vorstand und der Mitgliederversammlung Anträge zu unterbreiten.  Sie sind berechtigt, an allen Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen.

Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.  Bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung oder beim Erlöschen des Vereins gehen jedes Anrecht auf das Vereinsvermögen sowie alle sonstigen Rechte, die mit der Mitgliedschaft verbunden waren, verloren (s.  Ziff. 14 Abs.3).

Die Mitglieder sind verpflichtet:

Die Ziele des Vereins nach besten Kräften zu fördern Das Vereinseigentum schonend und fürsorglich zu behandeln. Den Beitrag rechtzeitig, d.h. zum Ende des 1.Quartals (spätestens) zu entrichten

Die Beachtung der Haltungs- und Zuchtbestimmungen ist für die Mitglieder zwingend vorgeschrieben.  Nichtbeachtung kann zum Zuchtverbot oder zum Ausschluß aus dem AKRM führen.  Eine Änderung der Haltungs- und Zuchtbestimmungen kann nur durch die Mitgliederversammlung beschlossen werden.  Ein Beschluß, der eine Änderung der Haltungs- und Zuchtrichtlinien enthält, bedarf einer Mehrheit von 3/4 der abgegebenen Stimmen.


Die Satzung ist in jedem ihrer Punkte zu beachten

5.
Beginn und Ende der Mitgliedschaft

Die Aufnahme ist schriftlich beim Vorstand zu beantragen. Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand mit einfacher Stimmenmehrheit.  Mit der Unterzeichnung des Aufnahmeantrages werden die Satzung und die Beschlüsse der Vereinsorgane als rechtsverbindlich anerkannt.  Die Mitgliederrechte treten frühestens nach der Zustimmung durch den Vorstand sowie Zahlung des ersten Jahresbeitrages in Kraft.  Der Vorstand kann ohne Angabe von Gründen einen Aufnahmeantrag ablehnen.

Nimmt der Vorstand den Aufnahmeantrag an, so sind dem neuen Mitglied eine Mitgliedskarte und die Satzung auszuhändigen.

Die Mitgliedschaft endet

-durch Tod


  -durch Austritt, wobei die Austrittserklärung schriftlich gegenüber dem Vorstand zu        erfolgen hat.  Hierbei ist eine dreimonatige Kündigungsfrist zum Quartal einzuhalten, wobei der Vorstand auf Antrag des kündigenden Mitgliedes im Einzelfall eine Verkürzung dieser Frist beschließen kann.  Gezahlte Mitgliedsbeiträge werden nicht zurückerstattet.


-durch Ausschluß, wobei der Ausschluß erfolgt

Stand: 27.01.01
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  Satzung

·
wenn das Vereinsmitglied trotz erfolgter Mahnung mit der Bezahlung des Jahresbeitrages mehr als 1/2 Jahr im Rückstand ist.

·
bei grobem oder wiederholtem Verstoß gegen die Satzung, insbesondere gegen die Haltungs- und Zuchtrichtlinien oder gegen die Interessen des Vereins

·
unehrenhaftem Verhalten innerhalb oder außerhalb des Vereinslebens

·
  wenn das Mitglied wissentlich Katzen an einen Händler verkauft

Über den Ausschluß, der mit sofortiger Wirkung erfolgt, entscheidet zunächst der Vorstand mit einfacher Stimmenmehrheit.  Der Ausschließungsbeschluß ist dem Mitglied durch eingeschriebenen Brief bekannt zugeben.

Gegen diesen Beschluß ist die Berufung zur Mitgliederversammlung statthaft.  Die Berufung muß innerhalb einer Frist von 14 Tagen nach Zugang des Ausschließungsbeschlußes beim Vorstand schriftlich eingelegt werden.  In der Mitgliederversammlung ist dem Mitglied Gelegenheit zur persönlichen Rechtfertigung gegeben.

Wird der Ausschließungsbeschluß vom Mitglied nicht oder nicht rechtzeitig angefochten, so kann auch gerichtlich nicht mehr geltend gemacht werden, der Ausschluß sei unrechtmäßig.

Mit Beendigung der Mitgliedschaft erlöschen alle Ansprüche aus dem Mitgliedsverhältnis, unbeschadet des Anspruchs des Vereins auf rückständige Beitragsforderungen.  Eine Rückgewähr von Beiträgen, Sacheinlagen oder Spenden ist ausgeschloßen.

6.
Aufnahmegebühr und Jahresbeitrag

Der Verein erhebt eine Aufnahmegebühr und einen Jahresbeitrag, deren Höhe von der Mitgliederversammlung festgelegt werden.

Der Beitrag ist im Voraus für ein Jahr zu zahlen.  Wenn ein Mitglied während eines Jahres austritt, werden Beiträge nicht zurückerstattet.  Tritt ein Mitglied nach dem 01.07. ein, so ist der halbe Jahresbeitrag zu zahlen.







Organe des 7.  7. 7.       Organe des Vereins

 Die Organe des Vereins sind:

die Mitgliederversammlung 

der Vorstand

8.
Der Vorstand

Der Vorstand besteht aus

dem 1. Vorsitzenden

dem 2. Vorsitzenden

dem Schriftführer

dem Kassenwart

dem Zuchtwart

Stand: 27.01.01                                                           
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 Satzung

Der Kassenwart darf kein anderes Vorstandsamt ausüben.

Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich von je zwei Vorstandsmitgliedern gemeinsam vertreten.

Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Vereins.  Ihm obliegt die Verwaltung des Vereinsvermögens und die Ausführung der Vereinsbeschlüsse.

Die Mitgliederversammlung vom 21.10.00 hat beschlossen: Daß das Vorstandskonto von Vorstandsmitgliedern, die laufende Vereinsausgaben haben, mit einem Grundbetrag abgedeckt wird, der die laufenden Kosten von mindestens sechs Monaten abdeckt.

Zum Abschluß von Rechtsgeschäften, die den Verein nicht mit mehr als DM 2.000.- belasten, ist der Vorstand berechtigt, sofern ein entsprechender Vorstandsbeschluß vorliegt.

Zum Abschluß von Rechtsgeschäften, die nicht im Zusammenhang mit Ausstellungen stehen und den Verein mit mehr als DM 2.000.- belasten sowie für Dienstverträge, benötigt der Vorstand die Zustimmung der Mitgliederversammlung.

Zum Abschluß von Rechtsgeschäften, die im Zusammenhang mit Ausstellungen stehen und den Verein nicht mit mehr als DM 3.500.- belasten, ist der Vorstand berechtigt, sofern ein entsprechender Vorstandsbeschluß vorliegt.  Wird diese Wertgrenze überschritten, benötigt der Vorstand die Zustimmung der Mitgliederversammlung.

Der Kassenwart verwaltet die Vereinskasse und führt Buch über die Einnahmen und Ausgaben.  Zahlungsanweisungen bedürfen der Unterschrift des Kassenwarts und eines weiteren Vorstandsmitgliedes.

Die Mitgliederversammlung hat am 21.10.00 beschlossen: Der Kassenwart hat die Bücher, sowie alle zur Prüfung der Kassenbücher  erforderlichen Unterlagen spätestens vier Wochen vor der jeweils maßgebenden Mitgliederversammlung den Revisoren zur Prüfung vorzulegen.

Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von 2 Jahren gewählt, sofern eine Neuwahl nicht vorher erforderlich ist.  Er bleibt solange im Amt, bis ein neuer Vorstand gewählt ist.

Die Wiederwahl des Vorstandes ist möglich.

Der Vorstand faßt seine Beschlüsse in Vorstandssitzungen, die vom 1.Vorsitzenden und bei dessen Verhinderung vom 2.Vorsitzenden berufen werden.  Der Vorstand ist beschlußfähig, wenn mindestens vier Vorstandsmitglieder anwesend sind.  Bei Beschlußunfähigkeit muß der 1.Vorsitzende bzw. der 2.Vorsitzende binnen 3 Tagen eine zweite Sitzung mit derselben Tagesordnung einberufen.  Diese ist, ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Vorstandsmitglieder, beschlußfähig.  In der Einladung zu der zweiten Versammlung ist auf diese besondere Beschlußfähigkeit hinzuweisen.

Der Vorstand faßt seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit der abgegebenen Stimmen.  Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt.

Bei Ausscheiden eines Vorstandsmitgliedes haben die übrigen Vorstandsmitglieder das Recht, einen Ersatzmann bis zur nächsten Mitgliederversammlung zu bestellen.

Eine vorzeitige Abberufung des Vorstandes oder einzelner seiner Mitglieder kann nur erfolgen, wenn sie nachweislich fahrlässig oder vorsätzlich gegen Vereinsinteressen gehandelt haben.  Die Nachweispflicht liegt beim Antragsteller.

Stand: 27.01.01
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Satzung,  

9.
Die Mitgliederversammlung

Die ordentliche Mitgliederversammlung ist einmal jährlich, möglichst im ersten Viertel des Kalenderjahres, durch den Vorstand einzuberufen.  Die Einberufung der ordentlichen Mitgliederversammlung ist spätestens acht Wochen im Voraus unter Angabe des genauen Termins in der Clubzeitschrift oder auf andere Art und Weise allen Mitgliedern schriftlich mitzuteilen.

Die offizielle Einladung ist den Mitgliedern unter Bekanntgabe der Tagesordnung und unter Einhaltung einer Frist von mindestens zwei Wochen schriftlich mitzuteilen.

Anträge zur Mitgliederversammlung müssen spätestens vier Wochen vor dem Zeitpunkt der Versammlung schriftlich beim Vorstand des Vereins eingehen.

Die Mitgliederversammlung ist unter allen Umständen beschlußfähig.  Sie entscheidet mit einfacher Stimmenmehrheit.  Satzungsänderungen bedürfen der 3/4 Mehrheit der erschienenen Mitglieder.

Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt.  Im Übrigen gilt Paragraph 37 BGB.

Die Mitgliederversammlung behandelt u.a. folgende Punkte

Verlesung und Genehmigung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung

Geschäftsbericht des Vorstandes

Bericht der Revisoren und Entlastung des Vorstandes


Wahl des Vorstandes (alle zwei Jahre; siehe auch Ziff. 8)


   Wahl des Protokollführers (alle zwei Jahre)

             Verschiedenes

Über den Verlauf der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu führen, das vom Leiter der Versammlung und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist.

Für die Wahl der Vorstandsmitglieder ist die einfache Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich.  Die Wahl der Vorstandsmitglieder erfolgt geheim.  Der Protokollführer kann durch Zuruf gewählt werden, ebenso die Revisoren.

In der Mitgliederversammlung vom 21.10.00 wurde beschlossen: Die sofortige Neuwahl von Vorstandsmitgliedern bei deren Rücktritt während der Mitgliederversammlung, die mündliche Rücktrittserklärung ist dabei bindend.

Eine außerordentliche Mitgliederversammlung kann einberufen werden.  Der Antrag hierzu muß von mindestens 20 % der Mitglieder gestellt werden.

10.
Satzungsänderungen

Eine Änderung der Satzung kann nur durch die Mitgliederversammlung beschlossen werden.  Bei der Einladung ist die Angabe der zu ändernden Paragraphen der Satzung in der Tagesordnung bekanntzugeben.  Ein Beschluß, der eine Änderung der Satzung enthält, bedarf einer Mehrheit von 3/4 der abgegebenen Stimmen.

11.
Gebühren

Gebühren für Abstammungsnachweise, Zwingernamenschutz etc. setzt der Vorstand unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Lage des Vereins und der allgemeinen Kostensituation fest.  Die Gebühren müssen stets die Kosten decken.  Alle Mitglieder zahlen die gleichen Gebühren.

Stand: 27.01.01                                                     
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Satzung  

12.
Haftung

Der Verein haftet nur mit dem Vereinsvermögen.  Die Haftung für Schäden, die durch einzelne Vereinsmitglieder verursacht werden, ist für den Verein ausgeschlossen.  Die persönliche Haftung des Vorstands ist ausgeschlossen, es sei denn, er handelt grob fahrlässig oder vorsätzlich.

13.
Vermögen

Alle Beiträge, Einnahmen und Mittel des Vereins werden ausschließlich zur Erreichung des Vereinszweckes verwendet.

Niemand darf durch Verwaltungsausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

14.
Vereinsauflösung

Die Auflösung des Vereins erfolgt durch Beschluß der Mitgliederversammlung, wobei 3/4 der abgegebenen Stimmen für die Auflösung stimmen müssen.

Die Mitgliederversammlung ernennt zur Abwicklung der Geschäfte drei Liquidatoren.

Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke ist das Vermögen zu steuerbegünstigten Zwecken zu verwenden.  Beschlüsse über die künftige Verwendung des Vereinsvermögens dürfen erst nach Einwilligung des Finanzamtes ausgeführt werden.

Stand: 27.01.01
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